
Streichung Beschlusspunkt 4  

 
 
 
Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Bildungsausschuss 01.07.2021 
07.09.2021 

öffentlich 
Vorberatung 
 

Sozial-, Gesundheits- und 
Gleichstellungsausschuss 

07.07.2021 öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und 
Ordnung 

08.07.2021 öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 14.07.2021 
22.09.2021 

öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 29.09.2021 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag der Fraktion 

Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Errichtung eines betreuten 
Taubenschlags auf dem Dach der Hochhaus-Scheibe A 

  
 
Beschlussvorschlag: 
 

 Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob nach Beendigung der Sanierung 
der Hochhaus-Scheibe A auf dem Dach ein betreuter Taubenschlag errichtet werden 
kann. 

 Der Taubenschlag wird regelmäßig gereinigt und die gelegten Eier durch Attrappen 
ersetzt. Zusätzlich werden Wasser und artgerechtes Futter für die Tauben 
bereitgestellt. 

 Die Betreuung sollte in Kooperation mit benachbarten Schulen erfolgen. 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt beim Immobilienbesitzer zu prüfen, ob nach 
Beendigung der Sanierung der Hochhaus-Scheibe A auf dem Dach ein betreuter 
Taubenschlag errichtet werden kann. 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2021/02668 
Datum:   08.07.2021 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   FB Gesundheit 
Plandatum:    
 Plandatum:    
    



   

 
2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, Kontakt zwischen dem Immobilienbesitzer und 

einem geeigneten Tierschutzverein herzustellen, welcher die Betreuung des 
Taubenschlages übernehmen kann.  

 
3. Der Taubenschlag wird durch den betreuenden Verein regelmäßig gereinigt und die 

gelegten Eier durch Attrappen ersetzt. Zusätzlich werden Wasser und artgerechtes 
Futter für die Tauben bereitgestellt. 
 

4. Die Betreuung sollte in Kooperation mit benachbarten Schulen erfolgen. 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister  
 
 
 
 
 
Begründung:  
 
Die Stadtverwaltung ist selbst nicht Eigentümer der Scheibe A und kann insofern nicht über 
die Immobilie verfügen. Die Stadtverwaltung wird selbst keinen Taubenschlag betreiben. 
 
Auf Grund beharrlicher Bemühungen konnte bereits eine Kontaktvermittlung zwischen der 
Deutschen Bahn AG und dem Tierschuitz Halle e. V. erfolgreich zur Errichtung eines 
Taubenschlages auf dem Hauptbahnhof Halle (Saale) geführt werden. Eine ähnliche 
Konstellation wäre auch für die Scheibe A in Halle-Neustadt möglich. 
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